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l. Name und Sitz

Unter dem Namen Skiclub Meilen mit Si+z in Meilen besteht ein
Verein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. Er gehört mit allen seinen

Mitgliedern dem Schweizerischen Skiverband (SS V) und dem
Regionalverband Zürcher Skiverband (ZSV) an.

2. Wesen und Zweck

2.1. Der Club bezweckt die Förderung und Verbreitung des Skispor+es

sowie die Kameradschaft und Geselligkeit. Politisch und konfessionell
ist er neutral.

2.2. Der Zweck soll erreicht werden durch:

* Organisation von Ski- und Snowboardak+ivi+ä+en, Wanderungen

und Kursen (Win+er und Sommer)

* Organisation von Wet+kämpfen und Tramingskursen für

Rennfahrer und Gewährung von Erleichterungen für die Teilnahme

an Skirennen

* Förderung und Un+ers+ü+zung der Mitglieder, die sich in der

Er+eilung von Skiun+emcht ausbilden lassen wollen. (Kurslei+er,

SI, Kant. Pa+en+e, J+S)

* Förderung des Jugendskisport durch die angeschlossene

Jugendorganisa+i'on (JO)
* Un+ers+ü+zung des Rennfahrer Nachwuchses

Organisation von geselligen Anlassen

Angebot von geeigneten Un+erkunf+smoglichkei+en in Skigebie+en
Herausgabe eines Clubhef+es

Ausbildung von Clubfunk+ionären für die Verwaltung und von
Rennfunk+ionären in Kursen der Region und des SSV
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3. Mi+gliedschaft

3.1. Beginn der Mi+gliedschaft

Die Anmeldung kann mündlich oder schriftlich beim Vors+ond des
Clubs erfolgen, üie Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Jedes

Clubmi+glied wird durch seine Aufnahme gleichzeitig Mitglied des
Schweizerischen Skiverband (SSV) und des Zürcher Skiverband

(ZSV) und wird diesen dadurch bei+ragspflich+ig.

3.2. Der Club besteht aus:

* Ak+ivmi+glieder (Junioren, Senioren und Veteranen)

* Ehrenmi+glieder
* Freimi+glieder
* Passivmi+glieder

* Mitglieder der Jugendorganisa+ion (JO)
* Gönner

3.2.1. Ak+ivmi+glieder

Als Ak+ivmi+glied können Damen und Herren, die das 15. Al+ersjahr
zurückgelegt haben, aufgenommen werden. Ak+ivmi+glieder unter 20

Jahren werden als Junioren bezeichnet. Ak+ivmi+glieder sind s+imm-

und wahlberech+igt. Sie haben das Recht an allen Anlässen

teilzunehmen.

Ak+ivmi+glieder, die mehreren Skiclubs angehören, bezahlen die SSV

Beiträge (Zen+ralbei+rag und Publika+ionsbei+rag) nur einmal durch
den von ihnen bezeichneten S+ammclub. Haben sie einen anderen Club

als S+ammclub bezeichnet, so werden sie vom Skiclub Meilen beim

S5V als C- Mi+gjied regis+riert.
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Wer 25 Jahre Verbandszugehörigkei+ als Äk+ivmi+glied aufweist,
kann von Club zum SSV- Veteranen ernannt werden. Als solcher hat

er Anrecht auf das SSV- Abzeichen mit Silberrand.

3.2.2. Ehrenmi+glieder

Ak+ivmi+glieder, die sich um den Club besonders verdient gemacht
haben, können auf Antrag des Vorstandes von der

Mitglieder Versammlung zu Ehrenmi+gl federn ernannt werden.

üie Ehrenmi+glieder gemessen die gleichen Rechte wie die
Ak+ivmi+glieder, sie bezahlen keinen Mi+gliederbei+rag.

3.2.3. Freimi+glieder

Ak+ivmi+glieder, die dem SSV während 40 Jahren angehört haben,
werden durch den Club dem SSV gemeldet und erhalten das SSV-
Abzeichen mit Goldrand. Gemäss DV-En+scheid von Swiss Ski werden

ab dem l. Mai 2017 keine neuen Freimi+gtieder mehr ernannt,

bisherige bleiben bestehen.

3.2.4. Passivmi+gl ieder

Personen oder Firmen, die sich für Clubzwecke interessieren oder

die den Club un+ers+ü+zen wollen, können Passivmi+glieder werden.

Sie un+ers+ü+zen den Skiclub Meilen mit einem jährlichen von der
Generalversammlung festgelegten Beitrag und haben die MöglichkeJt
am Vereinsleben teilzunehmen. Passivmi+glieder sind nicht s+imm-

und wahlberech+igt. Vom SSV lizenzierte We+tkämpfer und
Unmündige können nicht Passivmi+glieder werden.
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3.2.5. Mitglieder der Jugendorganisa+ion

Der Jugendorganisa+ion (JO) können Mädchen und Knaben im Alter
bis zu 14 Jahre angehören. Sie haben kein S+immrecht.

3.2.6. Gönner

Gönner un+ers+ü+zen den Skiclub Meilen mit einem jährlichen
Beitrag nach ihrem Ermessen.

3.3. Ende der Mi+gliedschaft

3.3.1. bie Mi+gliedschaft erlischt durch Äus+ri++, Tod oder Ausschluss.

Eine Äus+ri+tserklärung aus dem Club muss dem Vorstand bis
31. bezember schriftlich eingereicht werden, ansons+en die

Mitgliedschaft für das laufende Jahr als erneut gilt.

3.3.2. Ein Mitglied, das seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem

Club trotz wiederholter Mahnung nicht nachkommt oder das durch

sein Verhalten den Interessen des Clubs erns+haft Schaden zufügt,

kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden.

4. Rechnungsjahr und Ml+gliederbei+räge

4.1. Das Rechnungsjahr dauert vom l. Mai bis 30. April

4.2 bie Jahresbei+räge für die Mitglieder werden durch die
Generalversammlung fes+gese+zt und sind bis spätestens Ende

Dezember zu begleichen. Der Jahresbei+rag besteht aus dem

Clubbei+rag und den Verbandsbei+rägen. Der Mi+gliederbeitrag
beträgt maximal Fr. 100.00
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4.3. öi'e Vors+andsmi+glieder (Bereichslei+er) und die Ressor+chefs sind

bei+ragsfrei.

4.4 Der Vorstand kann Mitglieder, welche ausserorden+liche Einsätze

für den Skiclub leisten, von der Bei+ragspflicht befreien.

5. Organe

* Die Generalversammlung

* Der Vorstand

* üie Ressor+chefs

* Die Rechnungsrevisoren

5.1. Die Generalversammlung

5.1.1. Die Generalversammlung ist das oberste Cluborgan. Sie findet

alljährlich bis spätestens Ende Mai als ordentliche ßeneral-
Versammlung statt und wird vom Vorstand 3 Wochen im Voraus

durch schriftliche Mit+eilung (z.B. Clubheft) an die Mitglieder
einberufen.

5.1.2. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten gelei+et. Bei Wahlen

und Abstimmungen gilt das Einfache Mehr der anwesenden Stimm-

berechtigten. Bei S+immengleichhei+ fällt der Präsident den
S+ichen+scheid. Wahlen und Abstimmungen werden offen

vorgenommen. 20% der anwesenden S+immberech+ig+en können eine

geheime Abstimmung verlangen.

5.1.3 Die Generalversammlung erhält folgende Kompetenzen:

* Abnahme und Genehmigung des Protokolls der letzten

ordentlichen oder ausserorden+lichen ^eneralversammlung, des

Jahresberich+es des Präsidenten und der Jahresrechnung

* Wahl des Vorstandes und des Präsidenten
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* Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersa+zrevisors

* Fes+se+zung der Mi+gliederbei+räge

* Beschlussfassung über alle vom Vorstand un+erbrei+e+en

Geschäfte
* Revision der S+a+u+en mit zwei bn'+tel Stimmenmehrhei+ der

Generalversammlung und des Vorstandes

5.1.4. Der Vorstand und die Rechnungsrevisoren werden jeweils für die

Dauer eines Jahres gewählt. Eine allfällige Rücktn"++serklärung hQ+

mindestens drei Mona+e vor der General Versammlung schn'f+lich zu

erfolgen.

5.1.5. Anträge auf zusätzliche Trak+anden sind dem Präsidenten mindest.

10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich einzureichen.

5.1.6. Bis spätestens Ende November findet jeweils eine

Herbs+versammlung statt.

5.1.7 Bei bedarf kann der Vorstand eine ausserordenliche

Generalversammlung einberufen.

5.1.8. Durch schriftlichen Antrag von mindestens 20% der

s+immberech+ig+en Mitgliedern wird der Vorstand dazu verpflichtet.
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5.2 Der Vorstand

5.2.1. Er besorgt die laufenden Angelegenheiten des Clubs und ist diesem

gegenüber der gesamten Clubführung veran+wor+lich. ber Vorstand

besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. (Bereichslei+er) Mit
Ausnahme des durch die ^eneralversammlung gewählten Präsidenten,

konstituiert er sich selber. Die Bereiche sind:

Präsidium
Finanzen

PR + Presse

Sekre+ariat

Organisation Anlässe

Brei+ensport

Nachwuchs

5.2.2 Der Vorstand wird durch den Präsidenten nach Bedarf oder wenn 1/3

der Vors+andsmi+glieder dies unter Angabe der Trak+anden

verlangen, einberufen, üer Vorstand ist bei Anwesenheit von

mindestens 4 Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Er fasst seine

Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei der

Präsident sein S+immrecht immer ausübt und bei S+immengleichheit
den S+ichen+scheid fällt.

5.2.3. Der Vorstand verfügt über Kredite, soweit diese in Form des

Budgets von der Mitglieder Versammlung genehmigt worden sind. Er

hat zudem die Kompetenz, für ausserorden+liche Rech+sgeschäf+e

bis 10% der gesamten budge+ier+en Ausgaben im In+eresse des

Vereins abzuschliessen. Der Vorstand entscheidet dabei selbständig

ob der ausserorden+liche Betrag der laufenden Rechnung oder einem

Fonds belastet wird. Weitere Kredite unterliegen der Genehmigung

der Generalversammlung. Diese Genehmigung kann in dringenden

Fällen auch nachträglich eingeholt werden.



S+a+u+en Skiclub Meilen

5.2.4. Der Vorstand ver+n'+t den Club nach aussen. Er zeichnet durch die

Unterschrift des Präsidenten und eines weiteren Vors+andmi+glieds.

5.2.5 Der Präsident leitet die Versammlungen und die Vors+andsi+zungen.

Er erstellt den Jahresbericht und gewährleistet die Kommunikation
nach innen und aussen. Der Vizepräsident ver+ri++ den Präsidenten

bei dessen Verhmderung. üie Bereichslei+er sind veran+wor+lich für

die im jeweiligen Beschrieb erläu+er+en Aufgaben und Pflichten, die
Einhaltung ihrer Kompetenzen und die Erreichung der jährlich
gese+z+en Ziele

5.2.6. Der Vorstand kann für bes+imm+e Aufgaben Kommissionen einsetzen.

Deren Aufgaben und Pflichten sind durch den Vorstand genau zu
bestimmen.

5.2.7 Der Vorstand überprüft und ak+ualisiert bei Bedarf das Lei+bild und
orientiert die Mitglieder.

5.3 Die Ressortchefs

5.3.1. Die Ressor+chefs werden durch den Vorstand gewählt. Ein allfälliger

Rück+ri+t hat mindestens 3 Mona+e vor der ßeneralversammlung zu

erfolgen.

5.3.2. Die Ressor+chefs sind veran+wor+lich für:

* die Organisation und Durchführung von übertragenen Aufgaben und

Pflichten
* die Budge+erstellung und Budge+einhal+ung
* die jährliche Berich+ers+a+tung
* die Information an den betreffenden Bereichslei+er und den
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Präsidenten

* dis Erreichung der jährlich gese+z+en Ziele
* die sorgfältige Ma+erialverwal+ung

5.4. üie Rechnungsrevisoren

5.4.1. Die ßechnungsrevisoren prüfen die Jahresrechnung und ers+a+ten

hierüber der General Versammlung schriftlichen Bericht.

6. Verbindlichkeiten und Haftung

Für die Verbindlichkeit des Skiclubs haftet einzig das Clubvermögen.
Jede persönliche Haftung der Ctubmi+gtieder ist ausgeschlossen.

7. Auflösung des Skiclub Meilen

7.1. Die Auflösung des Vereins kann nur durch absolutes Mehr aller

Mitglieder erfolgen.

7.2. Eine Auflösung des Clubs kann nicht erfolgen, solange sich zehn

Mitglieder für dessen Wei+erführung bereit erklären.

7.3. Im Falle der Auflösung des Clubs ist das Veremsvermögen zur

treuhänderischen Verwaltung beim Zürcher Skiverband zu

hinterlegen und durch diesen emern allfällig später sich bildenden
Skiclub des Or+es zur Verfügung zu stellen. Erfolgt innert zehn

Jahren keine Neugründung, so geht das Vermögen in den Besitz des

Zürcher Skiverbandes über und ist für die Förderung des
Jugendskispor+es im Verband zu verwenden.

8. Allgemeiner Hinweis
Der Einfachheit halber sind diese S+a+u+en in der männlichen Form
geschrieben. Alle Artikel gelten auch für die weiblichen Mitglieder.
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S+a+u+enänderung
üiese S+a+u+en wurden von der Mi+gliederversammlung des Skiclub

Meilen am 6. November 2020 beschlossen und ersetzen diejenigen

vom 15. Mai 2009. Die neuen S+a+u+en treten nach ihrer

Genehmigung durch den SSV in Kraft.

Meilen, 16. November 2020 Skiclub Meilen

Präsident Vize Präsident

^%^^r
7,

?laudio Gamma / / (Terome Buchmann
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